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Stadt Burg 
 
Amtlicher Teil 
 
1. Beschlüsse des Kultur- und Sozialausschusses vom 6. Juni 2005 
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Auftragsvergabe Albert-Einstein-Schule 

Los 6, Schlosserarbeiten 
(Beschluss-Nr. 2005/111)       bestätigt 

2. Auftragsvergabe Albert-Einstein-Schule 
Los 10, Putzarbeiten 
(Beschluss-Nr. 2005/112)       bestätigt 
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Adresse können sich auch in einen E-Mail-Verteiler zur Zusendung des Amtsblattes über das Internet eintragen lassen. Anmeldungen zur
Aufnahme in den E-Mail-Verteiler können an die E-Mail-Adresse: burg@stadt-burg.de gerichtet werden. 
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2. 1. Änderung der Richtlinie zur Förderung des Sports, der Jugendarbeit, der Städtepartnerschaft, Frauen- und 

Mädchenarbeit, von Kunst und Kultur und von Wohlfahrts- und Sozialarbeit in der Stadt Burg 
 
Wortlaut der Änderungsrichtlinie: 
 

Art. 1 
Änderung der 

Richtlinie 
 
zur Förderung des Sports, der Jugendarbeit, der Städtepartnerschaft, Frauen- und Mädchenarbeit, von 
Kunst und Kultur und von Wohlfahrts- und Sozialarbeit in der Stadt Burg 
 
1. Nach Ziffer 2.1.2 wird die Ziffer 2.1.3 mit folgendem Inhalt eingefügt: Für Projekte zur Förderung der 

Städtepartnerschaft gilt Nr. 2.1.2 nicht.“ 
 
2. In Ziffer 2.2.1.1 werden nach „Sportanlagen“ die Wörter „in der Stadt Burg“ eingefügt. 
 
3. Nach Ziffer 2.2.6 wird folgende Ziffer 2.2.7 eingefügt: 
 
 „ 2.2.7 Sonderregelung für die Ortschaften  Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau 
 und Schartau  
 
 2.2.7.1 Im Bereich der Ortschaften können Projekte gefördert werden, 
 

- die für die Einwohner der Ortschaft zugänglich sind 
- im öffentlichen Interesse liegen 
- Eigeninitiative und Mitverantwortung unterstützen 

 
Ausnahmsweise können auch Projekte gefördert werden, die außerhalb der Stadt Burg oder der Ortschaft 
durchgeführt werden (z. B. Fahrten, Exkursionen, Ausflüge, Veranstaltungen in anderen Orten) 
 
Grundsätzlich nicht gefördert werden Projekte, die überwiegend vereins- und  
gruppeninternen Charakter besitzen.  
 
2.2.7.2 Anträge auf Förderung nach dieser Richtlinie können auch, die in den Ortschaften organisierten 

Initiativen, Ortsgruppen und Kultur- und Sportgruppen stellen. 
 
2.2.7.3 Eine teilweise oder vollständige Bewilligung bzw. Ablehnung des Antrages erfolgt durch die 

Stadtverwaltung Burg nach Beschlussfassung durch den Ortschaftsrat. Beläuft sich die beantragte 
Zuwendung auf bis zu 300 EUR, ist die vorherige Anhörung durch eine nachträgliche Information des 
Ortschaftsrates zu ersetzen. In diesem Fall ist der/die Ortsbürgermeister/in in die Entscheidung 
einzubeziehen“. 

 
 
1.  Ziffer 8.2. erhält folgende Fassung: 
 

„Gleichzeitig treten die Förderrichtlinien 
- zur Förderung des Sports in der Stadt Burg in der Fassung vom 01.01.2001 
- zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Burg in der Fassung vom 01.01.2001 
- zur Förderung von Kunst und Kultur in der Stadt Burg in der Fassung vom 01.01.2001 
- zur Förderung der Wohlfahrts- und Sozialarbeit in der Stadt Burg in der Fassung vom 01.01.2001 
- zur Förderung der Vereinstätigkeit in der Gemeinde Niegripp in der Fassung vom 14.11.2001 
- zur Förderung der Vereinstätigkeit in der Gemeinde Parchau in der Fassung vom 20.11.2001 

außer Kraft.“ 
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Art. 2 

In-Kraft-Treten 
 
Diese Änderungsrichtlinie tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Burg mit den Ortschaften 
Detershagen, Ihleburg, Niegripp, Parchau und Schartau in Kraft. 
 
 
gez. i.V. Vogler 
Sterz 
Oberbürgermeister 
Burg, den 18. Mai 2005 
 
 
 
3. Öffentliche Bekanntmachung und Ladung zur mündlichen Verhandlung im Enteignungsverfahren nach §§ 85 

ff. BauGB 
 
Landesverwaltungsamt Halle   Halle, den 24.05.2005 
- Enteignungsbehörde -  
Az.: 106.3.2-11510/2-35-4 
 

Öffentliche Bekanntmachung und Ladung zur 
 mündlichen Verhandlung im Enteignungsverfahren  

nach §§ 85 ff. BauGB 
 
Die Stadt Burg führte den Bau der durch Bebauungsplan festgestellten Zibbeklebener Straße durch.  
 
Zur Durchführung dieses Bauvorhabens hat die Stadt Burg die Enteignung nach § 85 ff. BauGB in folgende 
Grundstücke beantragt: 
 
 
Grundbuch beim Amtsgericht Burg 
Grundbuch von Gemarkung Blatt Flur Flurstück Größe in m2 
Burg Burg 1524 24 10055 

alt: 390/1 
870 

Burg 
 

Burg 1524 24 10056 
alt: 390/1 

94 

 
Im Grundbuch sind als Eigentümer Frau Alexandra Wilhelm, Herr Bernd Bringezu und Herr Georg König 
eingetragen. Die Enteignung bezieht sich nur auf den 1/3 Miteigentumsanteil des Herrn Georg König. 
 
Der Enteignungsantrag wird damit begründet, dass die Teilfläche für den vorgesehenen Zweck im Bebauungsplan 
Nr. 42 "Zibbeklebener Straße" festgesetzt ist und ein freihändiger Erwerb nicht möglich war. 
 
Der Termin zur mündlichen Verhandlung über den Enteignungsantrag wird festgesetzt auf 
 

Dienstag, den 16. August 2005  
um 9.30 Uhr 
im Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt 
Dienstgebäude: An der Fliederwegkaserne 13, 
06130 Halle (Saale) 
Raum 2 

 
Zu dieser Verhandlung werden die Beteiligten hiermit geladen. Der Enteignungsantrag mit den beigefügten 
Unterlagen kann beim Landesverwaltungsamt Halle eingesehen werden. Einwendungen gegen den Antrag sind 
möglichst vor der mündlichen Verhandlung beim Landesverwaltungsamt Halle schriftlich einzureichen oder zur 
Niederschrift zu erklären. Etwaige Rechte müssen spätestens in der mündlichen Verhandlung wahrgenommen  
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werden. Auch bei Nichterscheinen der Beteiligten kann über den Enteignungsantrag und andere im Verfahren zu 
erledigende Anträge entschieden werden. 
 
Im Auftrage 
 
 
gez. Garde   Siegel 
 
 
 

Stadt Burg – Ortschaft Detershagen 
 
4.Beschlüsse der Ortschaftsratssitzung Detershagen vom 31. Mai 2005 
 
Öffentlicher Teil 
1. Antrag auf Zuschuss für eine Fahrt ins Filmstudio Babelsberg – Sportgruppe Detershagen 

(Beschluss -Nr. 2005/104)       bestätigt 
2. Antrag auf Zuschuss für die Vereinstätigkeit im Jahr 2005 – Ortsgruppe der Volkssolidarität Detershagen 

(Beschluss -Nr. 2005/105)       bestätigt 
 
 
 

Stadt Burg – Ortschaft Niegripp 
 
5. Beschlüsse der Ortschaftsratssitzung Niegripp vom 1. Juni 2005 
 
Öffentlicher Teil 
1. Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung von Kostümen und Requisiten  

Niegripper Karnevalsclub e.V 
(Beschluss-Nr. 2005/097)       bestätigt 

2. Antrag auf Zuschuss für Vereinsförderung im Juli 2005-Volkssolidarität 
Ortsgruppe Niegripp 

 (Beschluss-Nr. 2005/098)       bestätigt 
 
 
 

Stadt Burg – Ortschaft Parchau 
 
6. Beschlüsse der Ortschaftsratssitzung vom 30. Mai 2005 
 
Öffentlicher Teil 
1. Antrag auf Zuschuss für den Heimatverein Parchau 
 (Beschluss -Nr. 2005/080)       bestätigt 
2. Antrag auf Zuschuss für die SG Freundschaft e.V. 
 (Beschluss -Nr. 2005/081)       bestätigt 
 
 
 
7. Sitzung des Ortschaftsrates Parchau am 20. Juni 2005 
 
Hiermit wird bekannt gemacht, dass am Montag, dem 20. Juni 2005 um 19.00 Uhr im Ortschaftsbüro, Kleine 
Schulstraße 5 in Parchau die nächste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates Parchau stattfindet. 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil 
1. Eröffnung der Sitzung durch die Ortsbürgermeisterin, Frau Angermann 
2. Feststellen der Beschlussfähigkeit 
3. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der Tagesordnung 
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4. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung vom 30.05.2005 
5. Protokollrealisierung 
6. Diskussion zum Entwurf des Antrages auf Genehmigung der Fortführung der Grundschule Parchau ab 

2006/2007 
7. Diskussion über BV 2005/101 "Investitionsplanung Schulen und Kindertageseinrichtungen" in Vorbereitung zur 

2. Lesung am 22.08.2005 
8. Mitteilung der Ortsbürgermeisterin über wichtige Angelegenheiten 
9. Anfragen und Anregungen  
 
Nichtöffentlicher Teil 
1. Anfragen und Anregungen 
 
 
 
Ende der amtlichen Bekanntmachungen 


